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Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG);
Anwendbarkeitdes S 1 a AsylbLG

Unter Ziffer 11 meines Runderlasses vom 30.10.20'12 hatte ich lhnen Hinweise zur An-
wendbarkeit des $ 1 a AsylbLG mitgeteilt. Grundtenor war, dass auch unter Berücksichti-
gung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.7.2012 $ 1 a AsylbLG
weiter anwendbar sei, sich etwaige Küzungen jedoch auf das soziokulturelle Existenzmi-
nimum beschränken sollten.

die für eine Anwendung des $ 1 a bis zu einer gesetzlichen Neuregelung keinen Raum
sehen. Das Existenzminimum dürfe insgesamt nicht gekürzt werden.

lch bitte daher, die Vorschrift des $ 1 a AsylbLG bis auf weiteres nicht anzuwenden.

Mit freundlichen Grüßen

ü.4 fu-T--
Kai-Hend rik Sdlllenger
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- Abechrift -

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

ffiW
Beschluss

In dem Vcrfabren

- A.ntrrgrtcller und Bcrchvcrdcf,hrer -

Prozessbcvollmrchtigter:
Rcchtsmwalt Sebastiaa Lin gcns,
Gouschcdstaßc 4, 1335? Bcrlin,
Gz:216-12

ge8e!

IÄd Bcrth,
vertretcn d- d.

Bczfuksant Cbarlottenburg-Wilmersdorf
von Bcrlin - Abt Soziales' Gcsurdheit,

Fchrbellincr Plarz 4, I 0707 Batin,

- Artrsgsgegner und Beschwcrdegegner -

hat dcr 15. S€üst dcs Landcssozialgcrichs Bcrlin-Brandcnburg am 6. Februar 2013 durch die
Vorsitzcnde Richtcdtr am Landcssozialgericht Schuster, d€n Richt€r aro Landessozialgerichr
Thie und dic Richterin am Landessozialgcricht Radon beschlosscn:

hzBqs

Az.: L 15 AY 2/13 B ER
Az: S 212 AY l47n2E,R,
SG B€rlin
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Dcm Antragstcllcr wird fflr das Beschwcrdeverfrhrerr gcgen den Bescbluss des
Sozialgcrichrs Berlin vom 14. Dezcmber 2Ol2 Prozesskostcohilfe ohe Ratenzal ung
bewilligt rmd Rechrsnwalt Seb8stian Lingcns, Berlin, beigeordnet

Auf dic Bcscbw€rde des AnEagstcllqs wird der Bescbluss dcs Sozialgericbts Berlin
vom 14. Deze'nbcr 2012 gcändert Der Antngsgegner wird - uDr€r Arrecbnrmg bereirs
ausgezahltF Betügp - vcrpllichtet, deE Arrtragstcller Grrmdleistrmgen Dach $3 des
A.sylbex'€rberleistulpgesetzes (AsylbLG) fflr die Zeit vom l. Novembcr bis arm 31.
D-.rnhcr 2012 in Höhc von monatlich 315,- Euro und ftIr die Zeit vom l. Januar bis
zum 30. April 2013 in Höhe von 322,- Erno zr gewlhren

Dcr Antragsgcgprer ist berccbtigt, ab Fcbtuar 2Ol3 bis zn Ende des
Verpflichtrmgszeitaums die Gnmdleisnmgen ftr rcgelbcdarfrclevantc
Vcrbrauchsausgabcn der Abtciftngen I (Nahrungsmittcl alkoholfreie Gelrlnke), 3

@ekleidug und Schuhe) und 6 (Ge,sundheitspflcgc) im Sinne des $ 5 Abs. I des
Gesetz6 anr Ermitthmg dcr Rcgelbcdarfc nach S 28 des ZwölRen Buches
Sozialgesetzbuch im Wert von lt5,- Euro als Sachleistuogen (einschließlich
Wengusc,heinen) an eöringeD rnd die Auszablug eincs Gcldbetragcs auf 137,- Euro
an beschränken.

h Übrigeo wird die Beschwede a$lckgewiesen.

Der Autragsgegper hat dem Artragstelc dessen außcrgerichrliche Kosten fflr beide

Recbsz{ge ar drci Vierteln ersranen

Grilnde

Dem Anragsteller urar Prozesskostenhilfe zu bewilligcn. Er ist nsch seincn persönlichcn und
wirrschaf,lichen verhältnisscn nicbr in der Lage, die Kosten der Prozessfilhrung selbst
aufzub,ringen und die Rcchtsvcrfolgung mittels der Beschwerde bietet b€reits aus den vom

Sozialgericht genantrten Gln&n hinreicbendc Atssicht auf Erfolg ($$ 153 Abs. 3,734 Abs. I

Satz I Soziatgcrichlsgesetz [SGG] i. V. Eit S$ I l4ffZivilprozcssordnung).

Dic Bescbwerdc ist zultssig; Ihr stcht Dicht $ l?2 Abs. 3 Nr. I SGG cnrgegeo. Danacb ist die
Beschwerde in Ver&hrco d€s einstweiligcd R€chtsscüutzcs ausgcschlosscn wenn in der
Hauprsachc dic Bcnrfimg nic,hr arlüssig uarc; maßgcblicb ist allein dic Zulässigkeit kra$
Gesetzes (s. $an vieler LSG Berlin-Braodcnburg, Beschluss vom 15. Septenrbcr 20ll - L 23



SO 170/1t B ER -, im &ei arytuglichcn OrO"n r"" sozialgerichtsbsrkcitde, m.w.Nachw.).
Gemäß $ 144 Abs. I Satz I Nr. I SGG ist die Berufimg nicht kraft Gcscees alässig, wcnn der
W€rt des Beschwadegegenstandes bci eincr Klage, die eine Geld-, Dienst- oder Sachleisung
oder einen hierauf gerichtotcn Vcrs,alhugsakt betrift, ?50 Eüo nioht üb€rsteigL Das gilt nach
$ lzt4 Abs I Satz 2 SGC nicht, wenn die Berufimg wiaierkeiuende od€r laufende t eimmgcn
fflr mebr als ein Jahr b€Eifü

Der Antragsrcller hat dcn Antrag gescllL ihrn ,Bb dem 01.11,2012 Lei*ungen nach dcm
AsylbLG in verfassungskonformer Höhe zu bcwilligen": Allein dadurcb, .lo<s er keinen
E dzeitpuokt genaDnt ha! kan er die Voraussetzuogen des $ lrt4 Abs. I Satz 2 SGG nicht
erfllllen. Im Recht der bcdttrftigkeitsöbnngigen Leistungcn zlr Sichenmg des
Lebensunterhaltcs sind ülngstens zwölf Monate als Bewilligungsz€itraum vorgeseheo;
jedenfalls dicses Zeitmaß beschrünkt auch eine möglichc zitlichc Beschwer durch gerichtliche
Entscleiö$g€n (s. LSG Bcrlin-Brandenburg &&0. fur den Bereich der Sozialhilfe; BSG,
Bcschluss vom 22. Juli 2010 - B 4 AS 77ll0 B -, in ,Juris', frr den Bereich der
Grundsicherung flr Arbeitsuchcnde).

BeEEffctrd dic Höhc dcr gcltcnd gemachtcn l-cistung - und dementsprcchend der Beschwcr im
Sinnc dcs $ 144 Abs. I Satz I Nr. I SCG - läs* sich d€r Antrag des Atrtagstellcrs unrer
Berifcksichtigmg seiner Begdtndung nocb mit hinreicbendcr Sichetheit dahin gehend
auslegen, dass er - neben dctr vom Artagsgegner ohnehin gewährtcn Kosten ffb Unterkunft
und Heizung - Gnmdlcistungen nach $ 3 AsylbLG in Höhc dcr Beträge gelrcnd machen wilt,
die sich aus den Festlegungen dcs BVerG ira Urtcil vom 18. Juli 2Ol2 - | BvL 10/10, I BvL
Zll - (Abs. 126ff dcr Gonde) fur die Übergangszeit bis an einer gesetzlichen Neuregelung
er€chnco. Dies ergiüt nach dcr Bercchnung d€s Antragsgegners, wie sie im Rundschreiben II
Nr. 0412012 (vom 27. JuIi 2012 in der Fassrng vom 3. September 2012 ftr das lahr 2012 und
in der Fassung vom 2. Novernber 2012 fur dss Jahr 2013) tlber Grundlcistungcn nach $ 3 Abs.
l und 2 AsylbLG niedergelcgt rmd nach eigcncr Prtlfi.rng durch den Seoar recbnerisch richrig
ist, fllr dic Zeit ab dem l. Oktober 2012 ei!€o Momlsbetag von insgessmt 346,- Euro, frr die
Zeit ab l. Januar 2013 von 354,- €. Dies entspricht fflr dic Monate Novcmbsr und Dezcobcr
2012 eincr monatlichcn Differenz an dco taßäcblich ge$dhrted Leistrmgea von (346 - ISZ,9S
=) 163,05 Euro und ftr die Zeit ab l. Jauuar 2Ol3 von (354 - 217 =) l3?,- Euro. Der Berag
von 75o,- Euro wird damit frr dcn nach dern oben Gesagtcn längstcns in Bctraclrt kommenden
Vcrpfl ichtuagszeitaum ttberscbdttcn-

Die Beschwerdc ist in dem aus dcr Beschlussformel ersichtlichen Umfrng auch b€gdrndet
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lst - wie hicr - cinc bcgchrtc Lcistung aicht il dcr angcsmbrco llöhc anerkannt wordeo, sem
eine einsnveilige Verpflichtmg dcs Antragsgegncrs ar Leistung im Regelfall vorauq dass bei
$trnmarischcr PrüfiDg mit au$eichcnder Wabrscbeinlicbkeit ein Anspoch nach materiellem
Recbt ($ 86b Abs.2 S8dz.4 SGG i. V. mit $S 920 Abs. 2, 916 ZFO; Anordnrmessspruch) und
eine bcsonderc Eilbed0rftigkcit fe.*stcllbar sind ($ 86b Abs" 2 SaE 4 ScC in Verbindrmg mit
5S 920 Abs. 2, 917,918 ZPO; Anordnungsgnmd).

Ein Aoordnugsarspruh bcteht io dem aus dcr Bcschlussformcl ersichtlicheo Umfrng- Das
Bundewerfassungsgericht hat dureb das Urteil vom !2. Iuli 2012 eorschicden, d"cs dic Höhe
dcr Geldleisnugeo nach $ 3 ArylbLG evideor uoareic,beod ist rnd fur die Zcit bis an einer
gesetzlichen Neurcgelrmg dic bercits cruähnle Übcrgalgpregelug oogeordnct (Abs. l26ffdcr
Gdfode). Als Folgc dicser EUscheidrrng kornmt cinc Abscnlnng d6 Grundleisrmgen nach $ 3
AsylbLG auf dcr Gnmdlage des $ la AsylbLG nach Auffassung des Seoats jcdcnfalls frr dic
Zcit bis znr ciner gcsctzlichen Neurcgclung nicht in Betracbt. Auch wenn $ la AsylbLG in dcm
Urr€il des BVcrfC nicht ausdrllcklich enrahm wird, so ergibt sicb dics doch aüs den Leitsätzen
I uad 2 sowic den Vorgabcn an deu Gesctzgcber, wic sic in dcn Urrcilsgrhdco nicdcrgclegt
sin<L Danach granti€d Art I Abr. I Gruodgcsetz (GC) i. V. mit deo Soziolstaatsprinzip (Art.
20 Abs. I GG) cin voo dcr Staatsangehörigkcit uabhängiges Gruldrecht auf Gewäbrteistung
eines menscheirwürdigen Exislenzniaimruns (Abs. 88ff dcr Gründe). Welches Vcrfrhren der
CaetzgcUer anwendeg r'rn die Höhe der exisreozsichernden l-eisurngen ar berechen, wird
zwar vorn Grundgesetz nicbc vorgeschrieben (Abs. 97 dcr Gdh&). Falls der Gesclzgeber bei
dcr Festlcgrng dcs gnndgeseElich gefoderren aber dic Besondcrheiren
bestiff''t r Personeognrppca baücksiclrtigeo will, darf ef, dcht pauscbal an dcn
Aufentbaltsgtatus Vielmehr sind abweichcndc Leistugen frr Personeu mit eineat
bestiomtetr Aufcnrhalbslcnrs von Verhssrmgs wegcn nur möglich, wenn .dcren Bedarf ao
exislcnznotwendigea Leisnmgen voD dcm aodcser Bcd{tsfri9€r sigm*ant abwichr rmd dics

folgcrichtig in einem iDhalttich üanspareolln Verläl[en rnhrnd !6 blslchlicheo Bdarfs
gerade dicser Gruppc bclcgt wetdcn kann' (Abs. 99 der trlnde). -Ob trDd in rs€lcbco Umfarg
der Bedarf ao exist€Dztrotwcndigetr Leistuogen mit nur vodtbergehcnd€m Aufenthaltsecht in

Deutschland gcsctzlich abweichend von den ge'setzlich bestirnntcn Bcdsf anderer

Hilfebedilrftigcr bcstimmt wcrdcn kann, hnngf allein davon ab, ob wegen cines nru
lorrdistigen Auftnthalts konlrcte Mindcöcdarfe gcgeotlbcr Hilßempftngem mit

Daueraufenrhalt$echt nachvotlzichbar fcstgetcllt und bernßsen wcrdcn können'(Abs 100
dcr Crlhrde). Sofem sich t8tsächlich Minderbedarfe bei eincn nur hrzüistigcn Arfcnthall

festst€llen tasscn, muss dcr Geseegcbcr a$ccdcn sickrstellcn, -dass dic Umschcibung

diescr Gruppc hinreicheod anvertf,ssig rtücblich nur diejenigea erfasst, die sieh rcgeün!ßig
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nur kur2:&istig in Deutschland auftaheD" (Ab. l0l der Grttnde). Nachdcm das BVerre im
Weit€ren ausfilhrt, dass sich der überwicgende Teil der Leistungsb€f,ccbtigt€n Dach dcül
AsylbLG tatsächlich länger als sechs JabrE in Deutschland aufraltc, was die (dem

Rcgelungskonzcpt des Geseees zrgnmdelicgende) Vermutwrg eines n|r kurzeitigen
AufenthFlG ,prhebüchen verfassrmgsrechtlicben Bedcnken" aussetze (Abs. ll9 dcr G,rtlnde)
statuiert es dao! ausdr{tcklich, dass selbst einc hrze Aufentbaltsdauer od€r
Aufcntbaltspcrspcktivc in Deutschland es nicht rcchtfertige, dco Anspruch auf
Geuährleistuog eines menschw{lrdigco Brisrcnzrninimums auf die Sicherung dcr physischen
Existenz zu beschränken" (Abs. 120 dcr Gdlnde).

Wird g la AsylbLG nach diesen Maßstübcn angewendet, so fthrt dies d".q dßs der Begriff
der ,,im Einzclfall unabweisbar gebotenen* Leisttmgen verfassungskonform so auszerlcgcn ist,
dass L,eimrngsbcrechtigten sclbst bci Vorlicgen der tsthstandlicheo Vora$seEurgen fflr eine
Abscnkmg dcr Lcisnrngen das verfsssungsrcchdich gesicherte Existenzninimum erbalten
bteiben mrss. Solaage der Gesetsgeber nicht tütig wind, richten sich Art uad Umfang dcs nach
dem Grundgesetz nicht zu untcrsch€itcnden fur Leisnugsbcrccbtigte im
Sinne des S I tuylbl.c lrch dcr bercits gcnannten ÜbcrgEngsregel".g des BVerG. Die

,,unabweisbar gebotcnen" Leistungen fallen mit dem so umscbriebenen E:<istenzminimum in
dcr Folge ansammcn-

Es steht dem Gescugcber frei, im Rahmen des ihm vom BVerfG ausdr{lcklich atgebilligten
Handlungsspielrarns verfassrmgsge,raäßc Regclungcn zu schafferq die es den L€ishugsügem
erlaubcn, missbilligte Veöalteoswciscn von Leistungsempltrngem durch die Reduziaung von
Lristungen zu sanktionieren" Den Fachgerichtcn, die an Recht und Gesetz von Vcrfassungs
wegen gebunden sind, ist es dagegen uicht gcstattct, an Stelle des Gescegebers ein eigenes
Regelungskonzept ar sc@o.

Die Vorscluift des $ la- AsylbLG -c'lierr durqs diE Suslegurg a's s'Dst' nicht jcglict''n
6nwga!.ngsber€ictr- Derur sind ihre Voraussctanngen erfflll! fflhrt dics weitcrhin dazu, d"ss
L€ishhgsbcrechtigtcn nach $ I AsylbLG dcr Ztgang zu dcn sogenannten Analoglcistrmgen
gem!ß $ 2 AsylbLG (L€istungen in entsprechender Anwendung des Zwolften Buchcs des
Sozialgesetzbuchs) verscNosscu bleibt @SG, Urteil vom 17. Juni 2008 - B 8Ab AY l/07 &
SozR ,l-3520 g 2 Nr. 2). Diesc Wirkrmg crgäbe sich im Übrigen auch im vorliegenden Fall:
Bcim Antragsteller körmen au:i von ihr! an vertretenden fflnden auferthaltsbcendcnde
Maßnabmcn nicht vollzogcn rvcrden ($ la Nr. 2 AsylbLG), weil er sich wcigcr! gcgcoubcr dcn
indischcn Konsularbehörden Angab€n an machen, dic anr Erlangrmg cincs Ausreiscpapiers

erforderlich sind, obwohl er selbst nicht bestrciret, indischcr Soatsangehörigcr zu scin
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Dcr Anordnuagsgnmd folgt o'. dcm Chrahcf, dcr kistrDg.n-

Dcr Senar hrt die Daucr der Vcrpflic.htung dcs Aaragsgegncrs auf scchs Monare begrcozt, um
der Vorl6ufgkeit des Vcrfahrcns des einstweiligcn Rechtsschuccs Recbnung an tragcn Da der
Antragstellg in clnem Wobnhdm wobDl, h8t dEr ScDÄr fcmer voD detr Crundleisfiingen nsch
$ 3 Abs. 2 Salz, 2 AsylbLG dcn Betrag (gcnrnda) in Abzug getracht det auf Bedarfe der
Abt€ilung 4 (WohnGD, Encrgie und WohaungsiutandhalünS) im Sinne des $ 5 Abs. I des
Gcsctzas ar Errnitd-.9 der Rcgclbcdrfc .r.h t 28 dcs Zur,ölftco Bucbes Sozialgcsctöuch
€ndlllr (ftr die Zcit vom l. Novcmber bis zm 31. Dezembcr 2Ol2: 31,- € nromtlich fr die
Zeit ab l Januar 2013: 32,- € monarlich).

Sowcit der S€Dat dcltr AnEagsgegrcr gcsr.ttct hst, die Leistungen ab Feb'rusr 2013 rcilweise
aucb als Sacblcistunga ar €rbringc4 beruht dies darsuf, dass zurs eiDcrscir Sacblcistuagen
frr dic Vergangenhcit teils ans taMchlichro Grüdcn nicbr rückwirtend eöiecht wcden
köuneo (md dcsüalb zrr Cenrähnng eftktiveo R€cbtsschutz.s als Geldlcistrmgcn zu
gcwrhren drd), andercrscits aber die Übergary$egehmg des BVcrß ausdsltcklicb nicht dic
Eatscbcidrmg dcs Gesetsgcbers Mtbrt, aa Dechng dcs ecistcozsicheocden Bedarfs
vorrangig Sacbleistugen voransehen ($ 3 Abs. 2 Satz I AsylbLG; s. Abl 135 der Grroode des
Urtcils des BVerfG vom 12. Juli 2012).

Dic Enrscheidung tlb.r die Kosren beruht auf ! 193 SGG.

Gegen diesen Beschluss gibt es kein Recbtsnincl ($ 177 SGG).

Schustcr Radon Tbie
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Landessozialgericht Nordrhein-Westlalen

Beschluss (rechtskrätti9)

Sozialgericht Düsseldorf S 17 AY A1/12 EB
Landessozialgericht Nordrhein-Westf alen L 20 AY 153/12 B ER

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Sozialgerichts Düsseldorf vom 09-1'l -2O12
geänden. Die Anrragsgegnerin wird im Wege einer einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antrags-iellerii-' zu 1 ab
dem 25.09.2012 bis zum Ende des Monats der Zustellung der Entscheidung des Senats über die bereits bewill igten
Leistungen hinaus weitere Leistungen i.H.v. von monatlich 120,65 EUR sowie den Antragstellern zu 2 bis 5 ab dem
25.Os.2o12 bis zum Ende des Monats der Zustellung der Entscheidung des Senats über die-.bereits bewill igten
Leistungen hinaus weitere Leistungen i.H.v. monatlich jeweils 86,33 EUFI zu gewähren. lm Ubrigen wird die
Beschwerde zurückgewiesen. Die Antragsgegnerin trägt die notwendigen auß3rgerichtlichen Kosten der
Antragsteller für beide Fechtszüge zu vier Fünfteln. Den Antragstellern wird tür das Beschwerdeverfahren ab dem
04.O1 .2O13 Prozesskostenhilfe bewill igt und Rechtsanwalt L, L, beigeordnet.

Gründe:

Die Antragsteller wenden sich im Wege einer einstweil igen Anordnung gegen die Kürzung der ihnen gewährten
Leistungen nach S 1a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Die Antragstellerin zu 1 ist mazedonische Staatsangehörige und gehört nach eigenen Angaben der Volksgruppe
der Roma an. Sie reiste im OKober 2O1O gemeinsam mil ihren minderiährigen Kindern, den Antragstellern zu 2 bis
5, (erneut) in das Bundesgebiet ein und wurde entsprechend ihrer bei Ersteinreise erfolgten Zuweisung - ebenso
wie ihr im Oktober 2010 erstmals eingereister und der Antragsgegnerin. zugewiesener (erstinstanzlich als dortiger
Antragsteller zu 1 noch am Verfahren beteil igler) Ehemann - in einem Ubergangsheim im örtl ichen
Zuständigkeitsbereich der Antragsgegnerin untergebrachl. Seither erhält die Familie, die seit Abschluss ihres
Asylverfahrens durchgehend über ausländerrechtl iche Duldungen gemäß $ 60a Aulenlhaltsgesetz (Aufenthc)
verfügt, laufend Leistungen nadh dem AsylbLG von der Antragsgegnerin.

Mit Bescheid vom 06.O2.2012 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13.06.2012 bewilligte die
Antragsgegnerin den Antragstellern abweichend von den bisher gewährten Grundleistungen nach S 3 AsylbLG ab
dem 01.02-2012 nurmehr gekürzle Leistungen nach S 1a AsylbLG. Dabei brachte sie von den Grundleistungen der
Antragstellerin zu 1 i-H-v. 184,06 EUR den Barbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens
gemäß S 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG i.H.v. 4O,9O EUFI und von den Grundleistungen der Antragsteller zu 2 bis 5 ieweils
i-H.v. 163,61 EUR bzw. 117,59 EUR einen Betrag i.H.v. jeweils 20,45 EUR in Abzug. Die gegen die
Leistungskürzung erhobene Klage ist beim Sozialgericht (SG) unter dem Aktenzeichen S 17 AY 49/12 anhängig.

Mit Bescheid vom 20.O7 .2O12 bewilligte die Antragsgegnerin den Antragstellern für den Monat August 2012
entsprechende Leistungen.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit Urteil vom 18.07-2012 - 1 BvL 10/10 und 2/1 1 erkannt hatte,
dass die Höhe der gesetzlich vorgesehenen Grundleistungen nach S 3 AsylbLG nicht mit dem Grundrecht auf

Leistunoen bis zum Inkratttreten einer durch den Gesetzgeber in einer Ubergangsregelung festgelegt
hatte, berechnete die Antragsgegnerin die Leistungen der Antragsteller für den Kalendermonat September 2012
durch Bescheid vom 21.O8.2O12 neu. Dabei kürzte sie die Grundleistungen i.H.v. nunmehr 31.1,00 EUR
(Antragstellerin zu 1) bzw.239,OO EUR (Antragsteller zu 2 bis 5) - neben einem durch Wertgutscheine gedeckten
Bekleidungsanteil - u.a. jeweils um einen monatlichen Geldbetrag zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse (vgl. S
3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG) i.H.v. 120,65 EUR (Antragstellerin zu 1) bZw.86,33 EUR (Antragsteller zu 2 bis 5). Zugleich
behielt sich die Antragsgegnerin vor, die Leistungen tür nachlolgende Zeiträume stillschweigend durch
Uberweisung zu bewill igen, sotern sich in den wesenll ichen Verhältnissen keine Veränderung ergebe- Gegen
diesen Bescheid legten die Antragsteller (sowie der Ehemann der Antragstellerin zu 1) unter dem 25-09-2012
Widerspruch ein.

Mit weiterem Bescheid vom 13.O9.2012 ergänzte die Antragsgegnerin den trüheren Bescheid vom 06.O2.2O12
dahingehend, dass sie die Höhe der Leistungen nach S 3 AsylbLG an die vom BVerfG in seinem Urteil vom
1A.O7.2O12 getrottene Ubergangsregelung anpasste, sie gewährte den Antragstellern unter Anordnung der
sofortigen Vollziehung gemäß S 80 Abs. 2 Zitler 4 Ve"waltungsgerichtsordnung unter Verweis auf die in dersofortigen Vollziehung 4 Verwaltungsgerichtsordnung unter Verweis auf die in dem
Bescheid vom 21.08.2012 geregelte Leistungshöhe Leistungen gemäß S 1a AsylbLG. Einen Hinweis zu seiner
zeitlichen Geltung enthielt der Bescheid nicht. Zur Begründung der Leistungskürzung führte die Antragsgegnerin
aus, die Antragsteller seien im Sinne des S 1a Nr 1 Äsylblc in das Bundesgebia-t eingereist, um Leistungen nach
dem AsylbLG zu erhalten. Da die Vorschritt des S 1a AsylbLG von der Entscheidung des BVerfG nicht tangiert
werde, sei als unabweisbar gebotene Hilfe lediglich das physische Existenzminimum für Ernährung, Unterkunft und
Kleidung, der sog. Grundbetrag i.H.v. 190,30 EUR für einen verheirateten Leistungsberechtigten sowie 152,37 EUR
tür die Kinder nach der 5. nicht iedoch der monatliche Geldbetrao zur sozialen Teilhabe i.H.v.
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120,65 EUR (Antragstellerin zu 1) bzw.86,33 EUR (Antragsleller zu 2 bis 5) zu gewähren. Auch gegen diesen
Bescheid erhoben die Antraosteller unter dem 25.09.2012 Widersoruch.

Am 25.09.2012 haben die Antragsteller sowie der Ehemann der Antragstellerin zu 1 bei dem SG Düsseldorf um
Eilrechtsschutz nachgesucht und zugleich die Bewill igung von Prozesskostenhilfe begehrt. Zur Begründung haben
sie im Wesentlichen vorgetragen, bereits die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Leistungseinschränkung
nach S 1a AsylbLG seien nichl erfüllt- Ohnehin sei eine solche Kürzung nicht mit dem Grundrecht aut
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums vereinbar. Dieses Existenzminimum müsse nach der
Entscheidung des BVerfG vom 18.07.20.12 stets und in jedem Fall gesichert sein. Zudem schränke S 1a AsylbLG
die Gruirdleistungen des S SAsylbLG ausschließlich aus migrationspolitischen Gründen ein; eine derart motrvierte
Leistungskürzung habe das BVerfG in der genannlen Entscheidung iedoch ebenlalls als verfassungswidrig
angesehen. Schließlich sei auch die Kürzung der Bekleidungspauschale nicht von S 1a AsylbLG gedeckt.

Die Antragsteller haben schriftsätzlich beantragt,

die aulschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 25.09.20.12 gegen den Bescheid vom 13.O9-2O12 anzuordnen
bzw- wiederherzuslellen,
hilfsweise,
der Antragsgegnerin aufzugeben, ihnen vorläulig ungekürzte Leistungen nach SS 1, 3 AsylbLG in Höhe der
Ubergangsregelung des BVerfG vom 18-O7.2012 zu gewähren.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Sie hat die Aufiassung vertreten, eine Kürzung der - an die Übergangsregelung des BVerfG angepassten -
Grundleistungen um den Barbetrag zur Belriedigung persönlicher Bedürlnisse des täglichen Lebens sei trotz der
Vorgaben des BVerfG in seinem Urteil vom 18.07.2012 weiterhin gemäB S 1a Nr. 1 AsylbLG zulässig. Abgesehen
davon, dass sich das BVerfG weder konkret noch in einem obiter dictum zu einer (Nicht-)Anwendbarkeit von S 1a
AsylbLG geäußert habe, habe es ausdrücklich zwischen den Grundleistungen im Sinne des S 3 Abs. 1 S. 1
AsylbLG sowie einem Taschengeld (S 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG) ditferenziert.

Mit Beschluss vom'19.11-2O12 hat das SG die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet,
der Antragstellerin zu .l über die bereits bewilligten Leistungen hinaus monatlich 120,65 EUB und den
Antragstellern zu 2 bis 5 über die bereits gewährten Leistungen hinaus monatlich 86,33 EUB "bis zum
bestandskräftigen Abschluss des Widerspruchsverfahrens" zu gewähren; im Übrigen hat es die Anträge abgelehnt-
Der Antrag auf Anordnung bzw- Wiederherstellung der autschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen den
Bescheid vom 13-09.2012 sei mangels eines entsprechenden Rechtsschutzbedürfnisses der Antragsteller bereits
unzulässig. Der hilfsweise gestellte Antrag der Antragsteller aut Erlass einer einstweiligen Anordnung im Sinne des
S 86b Abs. 2 S. 2 SGG seiiedoch zulässig und begründet- lm Hinblick auf die existenzsichernde Bedeutung der
begehrten Leistungen sei die Angelegenheit eilbedürftig (= Anordnungsgrund). Auch sei glaubhaft gemacht, dass
die Antragsteller von der Antragsgegnerin ungekürzle Leistungen nach S 3 AsylbLG in Höhe der vom BVerlG in
seinem Urleil vom 18.07.2012 - 1 BvL 1O/.10, 'l BvL2h1 getroftenen Ubergangsregelung beanspruchen könnten (=
Anordnungsanspruch). Insofem könne otfen bleiben, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des S 1a AsylbLG
erfüllt seien; denn die in der Vorschrift vorgesehene Leistungskürzung auf die 'unabweisbar gebolenen Leistungen"
sei verfassungskonform dahingehend zu bestimmen, dass zumindest das Existenzminimum sichergestellt sein
müsse- Zum Existenzminimum gehöre nach der genannten Entscheidung des BVerfc iedoch auch der Barbetrag
zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens im Sinne des S 3 Abs. 1 S- 4 AsylbLG; dessen Höhe
habe das BVerfc durch Ubergangsregelung bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber verbindlich
lestgelegt, die Antragsgegnerin verweigere ihn jedoch den Antragstellern. Da der Ehemann der Antragstellerin zu 1
- anders als die übrigen Familienmitglieder - Leistungen in Höhe der Übergangsregelung bereits laufend erhalte
und daher nicht beschwert sei, sei dessen Hiltsantrag mangels Antragsbefugnis hingegen schon unzulässig.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird aul die Gründe des Beschlusses Bezug genommen.

Gegen den ihr am 30.1 1.2O12 zugestellten Beschluss hal die Antragsgegnerin am 1 1.12-20.12 Beschwerde
eingelegt. Sie vertritt (unter Hinweis auf Entscheidungen des Landessozialgerichts (LSG) Thüringen vom
1 7 . O 1 . 2 0 1 3 - L 8 4 Y 1 8 0 1 / l 2 B E R s o w i e d e s S G M ü n s t e r v o m 2 7 . O 2 . 2 O 1 3 - S 1 2 4 Y 1 1 / 1 3 E R ) i m W e s e n t l i c h e n
die Auffassung, das BVerfc habe in seiner Entscheidunq vom 18.07.2012 das absolule Existenzminimum nicht
betragsmäßig-festgelegt. Die in der Übergangsregelung'iestgelegten Beträge entsprächen zwar dem notwendigen
Lebensunterhalt. Sie seien aber nicht mit den unabweisbar gebotenen Leistungen im Sinne des S .la AsylbLG
identisch. Das BVerfc habe insbesondere nicht festgestellt, dass die vodäuJig festgesetzten Beträge das
verfassungsmäßig geschütäe Existenzminimum darstellten, und diese Beträge auch nicht als 'unabweisbar"
bezeichnet. Die Ausgestaltung des Existenzminimums obliege vielmehr dem Gesetzgeber. Das physische und
söziokulturelle Existenzminimum liege iedoch unterhalb der vom BVerfG übergangsweise in Anlehnung an das
Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG) für den Bereich des S 3 AsylbLG festgesetzen Geldbeträge. In den
R.Eclbedartsanteilen der einzelnen Abteilungen, die sic:1 an den Veörauchsausgaben 3lichprobenartig
ausgewählter Haushalte (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe - EVS) orientierten, fänden sich diverse
Positionen, deren 'unabweisbarer' Bedart im Sinne des S 1a AsylbLG bzw. deren Zugehörigkeit zum absoluten
Existenzminimum zweifelhaft sei. Dies gelte beispielsweise im Hinblick auf in Abteilung 4 (Wohnen, Energie und

Material bzw.
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Handwerker, die bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft nicht antielen, für in Abteilung 7 (Verkehr)
vorgesehene Ausgaben für den Kauf von Fahrrädern, deren Wartung und Beparatur sowie Fahrradzubehör- bzw.
-ersatzteile, sowie für in Abteilung 11 berücksichtigte Ausgaben für Speisen und Gelränke in Reslaurants, Caf6s,
Kantinen und Mensen. In Anlehnung an die Vorschritt des S 31a Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung
für Arbeitsuchende (SGB ll), die in einer ersten Stufe eine maßgebliche Regelbedarfseinschränkung von 30 v.H.
zulasse, sei zumindest eine solche Kürzung auch im Rahmen von S 1a AsylbLG denkbar. Unabhängig hiervon
hätte die von den Antragstellern vertretene Autfassung zur Folge, dass sämtliche Leistungseinschränkungen, die im
SGB llsowie im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe (SGB Xll) geregelt seien, gegen das Grundrecht auf
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums verstießen- Anderenfalls wäre nicht einzusehen, dass
beispielsweise bloBe Meldeversäumnisse zu LeistungseirbuBen ir 'rr SGB ii bzw. SGB Xll tühren sollen, während
die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen nach S 1a AsylbLG sanktionslos bliebe. Es handele sich bei
dieser Vorschrift auch nicht um die Ahndung ausländerrechtl icher Obliegenheitsverletzungen. S 1a AsylbLG diene
vielmehr der grundsätzlichen Verhinderung einer missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen und
gewährleiste die Leistungslähigkeit der Sozialleistungssysteme. Die vom Sozialgericht getroftene Auslegung habe
im Ubrigen eine ungerechtfertigte Gleichbehandlung mit Leistungsemptängern nach dem AsylbLG zur Folge, die
sich rechtskonform verhielten- lm Ergebnis stünden auch rechtmäßig mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland
lebende Leistungsbezieher im Falle von Sanktionen schlechter als ein Leistungsempfänger, der die
Voraussetzungen des S 1a Nr. 1 oder Nr.2 AsylbLG erfülle. Ein solches Ergebnis könne das BVerfG nicht im Blick
gehabt haben. Auch der Gesetzgeber beabsichtige nach dem akluellen Referentenentwurf des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Anderung des AsylbLG in Kennlnis der
Entscheidung des BVerfG vom 1A-O7 -2012 die Beibehaltung des S 1a AsylbLG in seiner bisherigen Fassung. Für
eine etwaige Folgenabwägung sei schließlich zu berücksichtigten, dass die vorläulige Eöringung höherer Leistung
taktisch einer Vorwegnahme der Hauptsache gleichkomme; denn es erscheine äuBerst fraglich, ob die
Antragsgegnerin im Falle des Obsiegens in der Hauptsache Leistungen tatsächlich von den Antragstellern
zurückerhalten werde.

Oie Antragsgeqnerin beantragt sinngemä8,

den Beschluss des Sozialgerichts Düsseldorf vom 19.11-2012 zu ändern und den Antrag der Antragsteller zu 2 bis
6 aul Erlass einer einstweil igen Anordnung abzulehnen.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen und ihnen für das Beschwerdeverfahren Prozesskostenhilfe unter Beiordnuno
ihres Bevollmächtigten zu gewähren.

Sie halten S 1a AsylbLG weiterhin lür verfassungswidrig; dies bestätigten zahlreiche Gerichtsentscheidungen (LSG
B e r l i n - B r a n d e n b u r g v o m 0 6 . 0 2 . 2 0 1 3 - L 1 5 A Y 2 / 1 3 B E R , B a y r i s c h e s L S G v o m 2 4 . 0 1 . 2 0 1 3 - L 8 A Y 4 1 1 2 B E R
sowie SG Stade vom 28.01.2O'13 - S 19 AY 59/12 ER). Ergänzend tragen sie vor, die Auslegung des SG zu S 1a
AsylbLG führe nicht zu einer ungerechtfertigten Begünstigung gegenüber Personen, die dem Leistungsregime des
SGB ll oder SGB Xll unterfielen; denn es verbleibe bei Verletzung von Mitwirkungspll ichten auch im Bereich des
AsylbLG jedentalls die Möglichkeit einer Kürzung nach S 7 Abs.4 AsylbLG. Darüber hinaus könne eine
unzureichende Mitwirkung im Rahmen des S 48 Aufenthc, etwa durch ein Arbeitsverbot gemäB S 11
Beschäftigungsvertahrensverordnung (Beschverfv) oder gemäB S 95 Aufenthc, hinreichend sanktioniert werden.
Abgesehen davon sei jedenfalls eine Leistungseinschränkung nach S 1a Nr. 2 AsylbLG - über die bereits
dargestellten Vertassungsverstöße hinaus - auch mit Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar- Insoweit sei zu berücksichtigen, dass Leistungskürzungen im SGB ll lediglich nach

Sachleistungen sowie befristet erfolgen dürften. Bei anderweitigen Kürzungen und Aufrechnungen sei eine
Unterschreitung des Existenzminimums ebenso allenfalls tür einen kurzen Zeitraum zulässig (vgl. SG Berlin,
Beschluss vom 30.'1 1 .201 1 - S 37 AS 24431/11 ER, S. 3 unter Hinweis auf BVerfG vom O9.02.2O10 , 1 8vL .l/09,
3/O9 und 4/09). Hinzu komme, dass die Betroffenen das Ende der Leistungskürzung nach S 1a Nr. 1 AsylbLG'
anders als bei den ohnehin ebenfalls verfassungswidrigen Leistungskürzungen nach dem SGB ll und SGB Xll -
nicht selbst, etwa durch Erfüllung von Mitwirkungspflichten, beeinflussen bzw. erreichen könnten. Auch tühre die
wortlautentsprechende Anwendung des S 1a Nr. 1 AsylbLG zu einer doppelten Bestrafung: Hätten sich
Leistungsberechtigte nach Deutschland begeben, um Leistungen nach dem AsylbLG zu erhalten, so drohe ihnen
neben der Leistungskürzung auch ein Beschäftigungsverbot nach S 

.11 Beschverfv. Dann aber reduziere sich der
gesetzgeberische Wille aul rein migrationspolit ische Aspekte. Die Leistungskütz ung nach S 1a Nr. 2 AsylbLG sei
hingegen auch insofern verfassungsrechtlich bedenklich, als sie ein - von der Ausländerbehörde und damit von
einer anderen 8ehörde als dem Leistungsträger erbetenes - Verhalten sanktioniere, welches mit der
Leistungsgewährung, vor allem bedartsspezilischen Gesichtspunkten und insbesondere dem Nachranggrundsatz,
in keinem Zusammenhang stehe. Eine Kürzung der den Antragstellern zu 2 bis 5 zustehenden Leistungen scheide
schließlich auch mit Blick auf die Kinderrechtskonvention sowid nach der Rechtsprechung des BSG (Urteil vom
17.06.2008 - B 8/9b AY 1/07 B) mangels eigenen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens sogar im Rahmen von S 2
AsylbLG aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird aut den Inhalt der Gerichtsakten sowie der
beigezogenen Leistungs- und Ausländervorgänge der Anlragsgegnerin Bezug genommen. Dieser ist Gegensland
der Entscheidungslindung gewesen-



erster Instanz als dortiger Antragstelle. zu 1 auftrat. Der von der Antragsgegnerin tormulierte zweitinslanzliche
Antrag schlieBt jedoch allein die (ietzigen) Antragsteller zu 1 bis 5 ein; da das Sozialgerichl eine einstweilige
Anordnung allein zu deren Gunsten, nicht jedoch zugunsten des Ehemannes erlassen hat, ist eine
zweitinstanzliche Einbeziehung des Ehemannes ersichllich nicht gewollt.

2. Die Beschwerde ist nach SS 
.172, 173 Sozialgerichlsgesetz (SGG) zulässig. Insbesondere wird bei der vom SG

ausgesprochenen Verptlichtung der Beklagten zu monatlichen Leistungen i.H.v. insgesamt 465,97 EUR (.1 x 120,65
+ 4 x 65,97 EUR) bis zum Abschluss des (nach wie vor nicht beendeten) Widerspruchsverfahrens der
Mindestbeschwerdewerl von 750,01 EUR erreicht (vgl. S 172 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. $ 144 Abs. 1S. 1 Nr. l SGG).

3. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist jedoch im Wesentlichen unbegründet.

Das SG hat die Antragsgegnerin - dem im Beschwerdeverfahren allein noch streitgegenständlichen (Hilfs-)Antrag
der Anlragsteller enlsprechend - zu Recht verptlichtet, diesen höhere Leistungen in der zugesprochenen Höhe zu
gewähren (dazu unler a). Begrundet ist die Beschwerde hingegen, soweit das Sozialgericht entsprechende
Leistungen (wohl) auch tür die Zeit vor dem 25.O9.2O12 (also vor Eingang des Eilantrags bei dem Sozialgericht)
sowie über das Ende des Monats der Beendigung des vorliegenden Verfahrens hinaus, nämlich 'bis zum
bestandskräftigen Abschluss des Widerspruchsverfahrens', zugesprochen hat (dazu unter b).

a) Die Voraussetzungen für den Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung sind nach folgender Maßgabe erfüllt:

Der nach S 86b Abs. 2, 3 SGG statthafte und auch im Übrigen zutässige Antrag auf Erlass der begehrten
einsttiveiligen Anordnung isl seit dem 25.O9.2O12 im Wesentlichen (d.h. vom wirtschaftlichen Ergebnis her gesehen)
begnlndet. Die Antragsteller können von der Antragsgegnerin ab Eingang ihres Eilantrags bei dem Sozialgericht
(am 25-O9.2012) vodäufig bis zum Ende des Monats der Zustellung der Entscheidung des Senats anstelle der
ihnen gewährten gekürzten Leistungen solche im Werte von Grundleistungen nach S 3 AsylbLG in Höhe der vom
BVerfG in seiner Entscheidung vom 18.07.20'12 - 1 BvL 10/1O und 211 getroltenen Übergangsregelung
DeansDruchen.

Nach S 86b Abs- 2 S. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache aul Antrag eine einstweilige Anordnung zur
Begelung eines vorläuligen Zustands in Bezug auf ein slreitiges Rechtsverhältnis tretfen, wenn eine solche
Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint (Regelungsanordnung)- Der Erlass einer solchen
Begelungsanordnung sezt voraus, dass der Antragsteller sowohl das Bestehen eines materiell-rechtlichen
Anspruchs auf die begehrte Leistung (Anordnungsanspruch) als auch die Eilbedürftigkeit einer gerichtlichen
Regelung (Anordnungsgrund) glaubhaft, d.h. überwiegend wahrscheinlich (vgl. u.a. BVerfG vom 29.O7.2OO3 - 2
BvR 311/O3 in NVWZ 2OO4, 95 f.) macht (S 86b Abs. 2 S. 4 SGG i.V.m. S 920 Abs- 2 Zivilprozessordnung (ZPO)).
Dabei stehen Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund nicht isoliert nebeneinander; es besteht vielmehr
zwischen beiden eine Wechselbeziehung der Art, dass die Anforderungen an den Anordnungsanspruch mit
zunehmender Eilbedürftigkeit bzw. Schwere des drohenden Nachleils zu verringern sind und umgekehrt.

Darüber hinaus können sich aus Art. 19 Abs.4 Grundgesetz (GG) besondere Anlorderunqen an die Ausgestaltung
des Eilverfahrens ergeben, wenn ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschuues schwere und unzumutbare,
anders nicht abwendbare Beeinträchtigungen entstehen können, die durch das Hauptsacheverfahren nicht mehr zu
beseitigen wären. Die Gerichte müssen in solchen Fällen bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten in der
Hauptsache, also dem Bestehen eines Anordnungsanspruchs, die Sach- und Bechtslage nicht nur summarisch,
sondern abschließend prüfen- Das gilt insbesondere, wenn das einstweilige Rechtsschutzverfahren vollständig die
Bedeutung des Hauptsacheverfahrens übernimmt und eine endgültige Verhinderung der Grundrechtsverwirklichung
eines Beteiligten droht. lst dem Gericht eine vollständige Aulklärung der Sach- und Rechtslage im Eilvertahren nichl
möglich, so ist anhand einer Folgenabwägung zu entscheiden- Auch in diesem Fall sind die grundrechtlichen
Eelange des Antragstellers umtassend in die Abwägung einzuslellen (vgl. zu alledem BVerfG, Beschluss vom
12.O5.2OO5 - 1 BvR s69/05).

Ausgehend von diesen Kriterien haben die Antragsteller sowohl einen Anordnungsgrund als auch einen
Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Die Angelegenheil ist seit dem 25.O9.2O12 eilbedürttig (=
Anordnungsgrund, dazu unter bb), und dass die Antragsteller im Hauptsacheverfahren jedenfalls im Wesentlichen
obsiegen werden, ist derzeit überwiegend wahrscheinlich (- Anordnungsanspruch, dazu unter aa).

aa) Es spricht mehr datür 3ls dagegen, dass den Antragstellern ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Leistüngen in
gleicher Höhe wie bei Grundleistungen nach S 3 AsylbLG nach Maßgabe der vom BVerfc getroffenen
Ubergangsregelung anstelle der bewilligten gekürzten Leislungen zusteht.

i (.1) Eiqsolchellglqlglgsgnspruch ist nicht etwa bereits deshalb ausgeschlossen, weit die Antraggjgslgll !9I
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I Antragsteflern mit Bescheid vom 06-O2.2O12lediglich gekürzte Grundleistungen nach SS 3, 1a AsylbLG -
i zukunftsoften - für die Zeit "ab dem 01.O2.2O12" unter Abzug des gesetzlich vorgesehenen Barbetrags i-H.v. 4O,9O

EUR (bei der Antragstellerin zu 1) bzw. i.H.v. 20,45 EUB (bei den Antragstellem zu 2 bis 5) gewährt hat.

Zwar hat sie diesen (im Ubrigen noch nicht in Bestandskraft erwachsenen) Bescheid, der nach dem Wortlaut seines
Verfügungssatzes ("ab dem 01 .02-2012") Dauerwirkung über den Kalendermonat Februar 2012 hinaus enttaltet, in
den später erganqenen Leistungsbewill igungsbescheiden, u.a. vom 21-Oa.2O12 und 13.09.2012 für die
Kalendermonate August 2012 sowie (wohl) für September 2012 (mit denen den Antragslellern höhere Leistungen
nach SS 3, 1a AsylbLG bewill igt wurden), nicht ausdrücklich aulgehoben bzw. abgeändert- Auch mag in der bloßen
Neuregelung der Leisiungshöire keirre kunkludente (Teil-)Aufhebung zuvor ergangener Bescheide l iegen (vEl. u-a. -
BSG, Urteil vom 30.03.2004 - B 4 RA 36/02 Fl). Jedenlalls der Bescheid vom 13.09.2012, mit dem die
Antragsgegnerin Leistungen in Höhe dervom BVerfG in seiner Entscheidung vom .18.07.2012 - ' l  BvL 10/.lO und
2111 zu S 3 AsylbLG getrotfenen Übergangsregelung abzüglich des Barbetrags zur Ermöglichung sozialer Teilhabe
zuerkannt hat, enthält aber eine solche konkludente Regelung; denn durch den Hinweis in dessen Verfügungssatz,
der Bescheid vom 06-O2.2O12 werde ergänzt, ist aus der Sicht eines obiektiven Erklärungsemptängers mit der
gebotenen Klarheit erkennbar, dass der Bescheid vom 06.02.20.12 im Hinblick auf die darin zuerkannte
Leistungshöhe jedenfalls tür den Kalendermonat September 2012 keine Wirkung mehr enttalten solle (vgl. zu den
Anforderungen einer konkludenten Aufhebung u.a. BSG, Urteil vom 30.03.2004 - B 4 RA 36/02 R).

Der lnhalt des Bescheides vom 13.09.2012 erschöpft sich daher nicht etwa in einer bloß wiederholenden Verfügung
ohne eigenständigen Regelungsgehalt und Verwaltungsaktscharakter (vgl. $ 35 S- 1
Verwaltungsverfahrensgesetz), obwohl die Antragsgegnerin die Leistungshöhe für den Kalendermonat September
2012 - entsprechend den Vorgaben des BVerfG - bereits in dem Bescheid vom 21.OA.2012 angepasst hatte; denn
jedentalls der in dem Bescheid vom 13.09.2012 (konkludent) ausgesprochenen (Teil-)Aufhebung des Bescheides
vom 06 -O2.O21 2 kommt Verwaltungsaktqualität zu-

Otlenbleiben kann schließlich, ob die in dem Bescheid vom 13.09.2012 erfolgte Anderung der Leistungshöhe auf
den Kalendermonat September 2012 beschränkt war oder -mangels einer darin ausgesprochenen zeitl ichen
Beschränkung - darüber hinaus Wirkung entfaltet; denn jedenfalls sind die anschließend otfenbar monatlich
(konkludent durch Auszahlung oder schrift l ich) ergangenen Bewill igunqsbescheide gemäB S 86 SGG Gegenstand
der bei der Antragsgegnerin noch anhängigen Widerspruchsverf ahren bzgl. der Bescheide vom 2.1.08. und
13.O9.2012 geworden,

(2) Die materiellen Voraussetzungen für Leistungen in Höhe der Ubergangsregelung des BVertc zu S 3 AsylbLG
sind erfüllt-

Zwischen den Beteiligten ist insotern zu Recht unstreitig, dass die Antragsteller, die fortlautend im Besitz von
Duldungen nach $ 6Oa Aufenthc sind, gemäB S 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG zu dem nach dem AsylbLG
leistungsberechtigten Personenkreis gehören. Die nach S 1a AsylbLG im Vergleich zu S 3 AsylbLG erfolgte
Kürzung ihres Leistungsanspruchs um den monatlichen Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des
läglichen Lebens im Sinne des S 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG isl bei summarischer Prüfung jedoch mit der gebotenen
Wahrscheinlichkeit rechtswidrig.

Nach S 1a AsylbLG erhalten Leistungsberechtigle im Srnne des S 1 Abs. 1 Nr.4 und 5 AsylbLG sowie ihre
Familienangehörigen nach S 1 Abs. 1 Nr.6 AsylbLG, die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben
haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen (Nr. .t ), oder bei denen aus von ihnen zu vertretenden
Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nichl vollzogen werden können (Nr.2), Leistungen nach diesem

(a) Insofern kann für das vodiegende Verfahren aul Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes otfenbleiben, ob die
den Antragstellern zu eöringenden Leistungen als Grundleistungen im Sinne des S 3 AsylbLG anzusehen sind
oder als unabweisbar gebotene Leistungen im Sinne von S 1a AsylbLG.

Zwat kann diese Differenzierung ggf. später einmal Bedeutung erlangen, wenn nämlich die Antragsteller für den
Bezug höherer sog. Analogleistungen nach S 2 AsylbLG (bei Erfüllen der übrigen Voraussetzungen) insbesondere
eine nach S 2 Abs. 1 AsylbLG erforderliche Zeit des Vorbezuges von Grundleistungen über einen Zeitraum von
insgesamt 48 Monaten aufweisen müssen. Wegen der Einreise erst im OKober 2010 sind solche Leistungen
einstweilen nicht möglich- Für spätere Zeiträume wäre auf die 48-monatige Vorbezugszeit ein Bezug von
Leistungen nach S 1a AsylbLG möglicherweise (selbst im Falle von wertmäßig nicht von Grundleistungen
abweichenden unabweisbaren Leistungen) nicht anrechenbar, sondern nur ein Bezug von Grundleistungen nach S
3 AsylbLG.

Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des S la Nr- 1 und/oder Nr.2 AsylbLG erlüllt sind, ob die Antragsteller
also in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, um Leistungen nach dem AsylbLG zu erhalten, bzw. ob
aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden können, kann
einstweilen ja.loch dahinstehen- Denn nachdem die Antragsgegnerin ihnen bereits Leistungen zulohvsischen
Existenzsicherung gewährt, stehen allein noch die von vornherein als Barleistungen ausgestalteten Leistungen zur
sozialen Teilhabe aus. Diese sind jedoch, ebenso wie bei Grundleistungen nach S 3 AsylbLG, auch bei den
Leistungen auf dem Niveau des unabweisbar Gebotenen im Sinne von S 1a AsylbLG zu erbringen (siehe dazu
sogl-elqDi qusdregc@n
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AsylbLG zustehen, Oem Xauptsactreve.fut r"n uorO"naft"n ttleiben.

(b) Der Rechtsbegriff der "unabweisbar gebolenen" Leistungen, auf deren Höhe eine Leistungskürzung auf der
Rechts'o|genseitederNormbeSchränktist, istverfaSSungSkon'ormdahingehendauSzUlegen,dassder
Leistungsumtang das menschenwürdige Existenzminimum nicht unterschreiten darf (so auch LSG
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 06.02.2013 - L 15 AY 2./13 B ER; SG Lüneburg, Beschluss vom 13.12.2012 - S
26 AY 26/12, SG Düsseldorf, Beschluss vom 19.11.2012 - S 17 AY 81/12 ER, SG Altenburg, Beschluss vom
11 -1O.2O12 - S 21 AY 3362,12 ER; SG Köln, Beschluss vom 25.01 .2013 - S 2.1 AY 6/13 ER). Dieses
Existenzminimum umtasst aber nach der vom BVerfc in seiner Entscheidunq vom 1a.O7.2O12 bis zum lnkralttreten
einer gesetzlichen Neuregetung (zu s3^Ai;ytblc) ge{roffenen Übergangsregälung nicht nur die zur Sicherung der
physischen Existenz notwendigen Leistungen, sondern auch einen Barbetrag zur Befriedigung persönlicher
Bedürfnisse des täglichen Lebens im Sinne des S 3 Abs. 1 S.4 AsylbLG, der ein Mindestmaß an Teilhabe am
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben sowie die Möglichkeit zur Pllege zwischenmenschlicher
Beziehungen (im Folgenden: soziale Teilhabe) sicherstelll (vgl. BVerfc a.a.O. Rn. 90). Insolem können sich bei
summarischer Prüfung für die nach S 1a AsylbLG als unabweisbar geboten zu gewährenden Leistungen wertmäßig
keine Unterschiede zu denienigen Leistungen ergeben, die dem nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten als
Ubergangsleistungen bei S 3 AsylbLG im Anschluss an die Entscheidung des BVerfG zur Verfügung zu stellen sind-

Eine dementsprechende verfassungskonlorme Auslegung des S 1a AsylbLG hält der Senat bei summarischer
Prüfung iür möglich und geboten:

Der Begritf der "unabweisbar gebotenen" Leistungen ist als unbestimmter Rechtsbegriff auslegungslähig und einer
verfassungskonformen Auslegung zugänglich. Insbesondere der Wortsinn des S 1a AsylbLG, der Ausgangspunkt,
zugleich aber auch Grenze jeder Auslegung ist (vgl. hierzu u.a- BSG, Urteil vom 07.12.1989 - 12 RK 26188, Rn. .16),
steht einer Auslegung in dem Sinne, dass 'unabweisbar geboten" Leistungen (wertmäßig) in Höhe des
Existenzminimums sind, nicht entgegen. Ein hindernder Wille des Gesetzgebers, der im Gesetz selbst Ausdruck
gelunden hätte, ist nicht erkennbar. Insbesondere tehlt es an einer in S 1a AsylbLG oder in sonstigen Vorschriften
des AsylbLG festgelegten konkreten Definition der "unabweisbar gebotenen Leistungen".

Eine verlassungskonforme Auslegung des S 1a AsylbLG in dem zuvor genannten Sinne ist auch unerlässlich, weil
die Vorschrift anderenfalls nicht mit dem in Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs- 1 GG garantierten Grundrecht auf
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums vereinbar wäre- Dieses vom BVerfc im Urteil vom
18-07.2012 - .1 BvL 1O/'lO und 211 erkannte Grundrecht begründet eine verfassungsrechtliche Garantie der
Existenzsicherung als Menschenrecht. Es umfasst sowohl die physische Existenz des Menschen (Nahrung,
Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit) als auch die Sicherung eines Mindestmaßes an
sozialer Teilhabe (so auch schon BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 - 1 BvL 1/O9, 3/09 und 4/Og zur Höhe der
Regelleistungen nach dem SGB ll). Als Leistungsanspruch ist es allerdings vom Gesetzgeber zu konkretisieren;
diesem obliegt es, seine Entscheidung im Rahmen der Ausgestaltung des verfassungsrechtlichen Anspruchs an
den konkreten Bedarfen der Hilfebedürftigen auszurichten.

(c) Ausgehend hiervon kann im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes die Frage otfenbleiben, ob die Regelung
des S 1a AsylbLG das Grundrechl auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums bereits
insofem verletzt, als sich die darin vorgesehene Leistungseinschränkung nicht an konkreten Bedarfen des von S 1AsylbLG begünstigten Personenkreises, also an bedarfsspezifischen GesichtspunKen, orientiere, sondern
ausschließlich migrationspolitisch motiviert sei (in diesem Sinne - allerdings ohne Begründung - Classen,
Ffüchtlingsrat Berlin, Stand: 05.12.2O12, 'Das BVertG-Urteil zur Verfassungswidrigkeit des AsylbLG", unter
www.fluechtlingsinfo-berlin.de/frlasylblg/ BVerfG-AsylbLG-Urteil.html.; a.A. wohl Wahrendorf in Grube/Vvahrendorf ,
SGB Xlf , Sozialhilte,4. Autlage 2012, S 1a Rn.2; Oppermann in jurisPK,SGB Xll, S laAsytbLG Rn. 9; Rothkeget,'Das Gericht wird's richten - das AsylbLG-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und seine
Ausstrahf ungswirkungen", in ZAR 10, 2012, S. 360 f., 3&; Hohm, Kommentar zum AsylbLG, S 1a Ftn. i 3). cteiches

106 l

gilt im Hinblick aut die Frage, ob S 1a AsylbLG zu unbestimmt bzw. unverhältnismäBig ist, etwa weil die Vorschrift - i
iedenfalls nach ihrem Wortlaut - eine zeitlich unbegrenzte Sanktionsmöglichkeit eröfine, diese im Rahmen der Nr.2
der Vorschrift nicht von der vorherigen Aufforderung zu einer konkreten und zumutbaren Mitwirkungshandlung und
einem Hinweis auf die Folgen bei unterbliebener Mitwirkung abhängig mache und schlieBlich die Leistungshöhe in
das Belieben der Exekutive stelle.

(d) Denn S 1a AsylbLG ist - unabhängig von den Gründen der darin vorgesehenen Leistungskürzung bzw. seiner
Voraussetzungen - (nur) dann mit Art. 1 Abs, 1 GG i.V.m. Art.20 Abs. 1 GG vereinbar, wenn die "unabweisbar
gebotenen" Leistungen das menschenwürdige Existenzminimum nicht unterschreiten.

Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums verbietet bei summarischer
Prufung eine Kürzung der Leistungen nach dem AsylbLG auf ein wertmäBiges Niveau unterhatb desjenigen der
Grundleistungen entsprechend der Ubergangsregelung des BVerfG zu S 3 AsylbLG. Denn der Umlanq dieser
Grundleistungen geht nicht über die bloße Existenzsicherung hinaus. Zugleich muss das Existenzminimum
entsprechend der Entscheidung des BVerfG vom 18.07.2012 - 1 BvL 10/10 und 2/1 .1 (ähnlich schon BVertG, Urteil
vom 09.02.2010 - 1 -BvL.l/O9, 3/09 und 4/Og zur Höhe der Regelleistunge:l nach dem SGB ll) ' in iedem F3tl und zu
jeder Zeit' sichergestellt sein bzw. "stets" den gesamten existenznotwendigen Bedarf eines ieden individuellen
G rundrechtsträgers decken.

Insoweit ve-rkennt der Senat nich!, qe99 qeg EV9!1G zu e!!el{q4!!gt{9! LgisrllAS9q!9pIqq!9tjl!4sJlbLq,
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namentlich zur Regelung des S 1a AsylbLG, keine eigenen Auslührungen gemacht hat; die seiner Entscheidung
zugrunde liegenden Vorlagefragen (vgl. Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse nach Art. lOOAbs- 1 GG des LSG
Nordrhein Westfalen vom 26.07.20'10 - L 20 AY 13/09 und vom 22.11.2O 1O - L 20 AY 1/09) boten ihm hierzu keine
Veranlassung. Das BVerfG hat die nähere Charakterisierung des Grundrechts auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums vielmehr im Zusammenhang mit der Frage vorgenommen, ob der
gesetzliche Anspruch auf Leistungen für ein menschenwürdiges Existenzminimum - seioer Höhe nach - auch bei
einer nur kurzen Aufenthaltsdauer oder Aulenthaltsperspektive in Deutschland vollumfänglich - also hinsichtl ich der
physischen Existenz und einem Mindestmaß an sozialer Teilhabe - sichergestellt sein muss, und ob dies bei den
Grundleistungen des S 3 AsylbLG der Fall ist. Der Senat sieht darüber hinaus auch, dass das BVerfG von der ihm
nach 5 78 S. 2 Bundesvedassungsgerichtsgesetz erötfneten Möglichkeit, zur Ver iassr.rDgsrr räBiqkeit des I 1a
AsylblG bzw- sonstiger Vorschriften des AsylbLG Stellung zu nehmen, die nicht Gegenstand der Vorlagefragen
waren, keinen Gebrauch gemacht hat-

Gleichwohl erscheint die nähere Charalterisierung des Grundrechts aut Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums durch das BVertc in einer Weise unmissverständlich und insbesondere vorbehalt- bzw.
bedingungslos (vgl. o-), dass für Leistungsabsenkungen auf ein Niveau unterhalb von das Existenzmintmum
sichernden Leistungen kein Raum bleibt; dabei kann es keinen Unterschied machen, ob es sich bei näherer
rechtl icher Verortung um Grundleisiungen nach I 3 AsylbLG handelt, welche erst durch die Ubergangsregelung
des BVerfc einen grundrechtswahrenden Umlang erhalten haben, oder ob es um Leistungen auf dem Niveau des
"unabweisbar Gebotenen" nach S 1a AsylbLG geht (die Unzulässigkeit einer Kürzung nach S 1a AsylbLG aut ein
Niveau unterhalb des Existenzminimums bejahen ferner LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 06.02.2O13 - L
15 AY 213 B EB; SG Lüneburg, Beschluss vom '13.12.2012 - S 26 AY 26112, SG Düsseldorf, Beschluss vom
19.'11.2012 - S 17 AY A1112 ER, SG Altenburg, Beschluss vom 'l1.' lO.2O'12 - S21 AY 3362/'t2 ER:. SG Köln,
Beschfuss vom 25.0.1.2013 - S 21 AY 6/13 EF; SG Leipzig, Beschluss vom 20.12.2012 - S 5 AY 55/12 ER, SG
Gelsenkirchen, Beschluss vom 21 .01 .2013 - S 32 AY 120/12, SG Magdeburg, Beschluss vom 24.01 .2013 - S 22
AY 25/12 ER; SG Stade, Beschluss vom 28 .O1 .2012 - S 19 AY 59/12 ER; SG Würzung, Beschluss vom 01 .O2.2O13
-  s  18  AY 1 /13  ER) .

lnsbesondere lässt sich im Rahmen von S 1a AsylbLG - entgegen der Auifassung der Antragsgegnerin - das zur
Gewährleistung des Exislenzminimums Unerlässliche unter Berücksichtigung der Vorgaben des BVerfc nicht allein
auf einen "Kernbereich" vor allem der physischen Existenz reduzieren.

Zwar herrschte vor der Entscheidung des BVerfc zum AsylbLG in der Literatur Unklarheit darüber, in welcher Höhe
die Verfassung jenseits der Bestimmung des physischen Existenzminimums Mindestsicherungen gebietet. Dabei
reichten die Standpunkte von der Sicherung allein des physischen Existenzminimums (also Nahrung, Kleidung,
Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit) bis zum Schutz eines "sozialen" Existenzminimums bzw.
eines "soziokulturellen" Minimums (vgl. zu den verschiedenen Literaturstimmen die Darstellung in BSG, Urteil vom
22.O4.2OOa - B 1 KR 10iO7 B Rn. 35 tt.). Eine derartige Aufspaltung des Existenzminimums in einen unantastbaren
physischen Kernbereich und einen ganz oder teilweise vernachlässigunqslähigen gesellschaftlich-kulturellen
Teilhabebereich ist jedoch mit dem einheitl ichen Gewährleistungsumfang des Grundrechts unvereinbar. Denn
bietet Art. 1 Abs. 1 i.Vm. Art,20 Abs. 1 cc - so ausdrücklich das BVerfG (vgl. a.a.O. Rn.90 und 129) - eine
einheil l iche grundrechtliche Garantie auf die zur Wahrung eines menschenwürdigen Existenzminimums
notwendigen maleriellen Voraussetzungen, so lässt dies keinen Raum für eine Beduzierung des Grundrechts auf
einen Kernbereich der physischen Existenz. Oas Minimum für die Existenz bezeichnet vielmehr bereits denklogisch
einen nicht unterschreitbaren Kern- Der gesamte Leistungsumfang des Existenzminimums muss somit zugleich
sein Mindestinhall sein (so auch Neskovic/Erdem, Zur Verfassungswidrigkeit von Sanktionen bei Hartz lV - Zugleich
eine Krit ik am Bundesverfassungsgericht, in SGb 2012, S. 134 tf., 137), der "in iedem Fall und zu jeder Zeit"

Eine andere Beurleilung lässt sich auch nicht auf eine vermeinll ich "zweigleisige" Konstruktion des Grundrechts aus
Art. 1 Abs. 1 i-V.m. Art. 20 Abs. 1 GG stützen. Zutreffend ist zwar, dass das BVerfG in seinen Entscheidungen vom
09.02.201O und 1A.O7 .2O12 (a.a.O.) zwischen dem unmittelbar verfassungsrechtlichen Leislungsanspruch für das
zur physischen Existenzsicherung Unerlässliche und dem lür ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe unbedingt
Erforderlichen unterscheidet und dem Gesetzgeber lür die Ausgeslaltung des konkreten Leislungsanspruchs durch
eine einfach-gesetz liche Regelung hinsichtlich der sozialen Teilhabe einen weiteren Gestaltungsspielraum
zuerkennt als bei der physischen Existenzsicherung. Hat jedoch der Gesetzgeber das verfassungsrechtliche
Existenzminimum im Rahmen dieses Gestaltungsspielraums - etwa mit dem vom BVerfc tür die von ihm getroffene
Übergangsregelung zu S 3 AsylbLG herangezogenen RBEG - durch einfach-gesetzliche Regelung konkrelisiert, so
verbietet sich (sotern nicht für den vom AsylbLG erfassten Personenkreis in einem inhaltlich lransparenten und
schlüssigen Bemessungsver{ahren in realitätsgerechter Weise gänzlich abweichende Bedarfe nachvollziehbar
festgeslellt werden) ein Zurückweichen hinter diesen Sicherungsumfang auch bei der sozialen Teilhabe. Der
Umstand, dass dem Gesetzgeber insofern ein weiterer Gestaltungsspielraum zukommt, mag zwar zu einer
zurückhaltenden Kontro,le durch däs BVerfG führen. Auch ein weiter Gestaltungsspielraums erlaubt jedoch nicht
eine Leistungsgewährung unterhalb des vom GeseEgeber selbst als derzeit anzuerkennen festgeleglen
Existenzminimums.

(e) Keiner Enlscheidunq bedarf es im vorliegenden Zusammenhang. ob ausnahmslos jeder Eingriff in das
Grundrecht aul Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ungerechtfertigt und damilqrundrechtsverletzend ist (vol- Neskovic/Erdem. a.a.O- S. 140 unter Hinweis auf BVerfG vom 03 05 1947grundrechtsverletzend ist (vgl- Neskovic/Erdem, a.a.O- S. 140 unler Hinweis auf BVerfG vom O3.O5.1987 - 1 BvR
313/!5-€\&dqE 75, 369, 38O gqqip q4f?rffrdegg Clgh qle.g9s qClqlgcht u.a. aus der \4enschenwürde abteire und
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sich damit ieder Abwägung mit anderen Rechtsgütern in Form einer gesetzlichen Schrankenbestimmung entziehe),
oder ob ein Unterschreiten des Existenzminimums zumindest dann verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist bzw.
schon den Schutzbereich des Grundrechts nicht tangiert, soweit die Kürzung existenzsichernder Leistungen dem in
$ 2 SGB ll und S 2 SGB Xll normierten Nachrang- bzw. Selbsthilfegrundsatz Rechnung trägt (vgl. hierzu u.a.
BVerfc, Nichtannahmeb€schluss vom 07.O7 .2O1O - 1 BvR 2556/09, nach dem das Grundrecht aut Gewährleistung
eines menschenwürdigen Existenzminimums durch die Anrechnung von Einkommen - konkret: aus'SchülerBAföG" - nicht verletzt wird)-

Zwar ist der Nachrang- bzw. SelbsthilfegrundsaE des S 2 SGB Xll (wonach die aus allgemeinen Steuermitteln
tinan2ierteätülteleistungen vom Einzetnen nur dann in Anspruch genommen werden können, wenn er nicht in der
Lage ist, sich selbst zu helfen, oder wenn die ertorderliche Hilfe nicht durch andere erlangt werden kann) im
Rahmen des AsylbLG entsprechend anwendbar und diesem ohnehin nicht tremd (vgl. $$ 7, I Abs. 1 AsylbLG:
lerner Hohm, a.a.O., S 2 Rn- 182; Wahrendorf, a.a-O., S 2 AsylbLG Rn- 33). Die hier in Rede stehende Vorschritt
des S 1a AsylbLG ist jedoch von vomherein kein Ausfluss des Selbsthilfe- bzw. Nachranggrundsatzes.

Eine die Hilfegewährung ausschließende Selbslhilf emöglichkeit besteht nur dann, wenn ein Mittel zur Selbsthilfe'bereit"steht, sie mit dem Hilfebedarf zeillich zusammentrifft, und wenn dem Betrotfenen die Inanspruchnahme
zumutbar isl (vgl. hienu u.a. Rothkegel, Sozialhilferecht, Existenzsicherung, Grundsicherung, Handbuch, 1. Aullage
2OO5, Teif l l , Kapitel 7 Rn- 15tt. m.w.N.). Ein solches Mittel steht einem Ausländer, der die tatbestandlichen
Voraussetzungen des S 1a AsylbLG erfüllt, bei summarischer Prülung jedenfalls nicht insofern 'bereit", als er die
Möglichkeit hätte, das Bundesgebiet treiwillig zu verlassen und in seine Heimal zurückzukehren (so aber
Rothkegel, 'Das Gerichl wird-s richten", a.a.O., S. 361), Denn die Möglichkeil der Selbsthilfe bezieht sich insoweit
nur aut die Sicherstellung des Existenzminimums gerade während des Aufenthalts im Geltungsbereich des
AsylbLG; ggf. missachtete oder unterlaufende Autenthaltsregelungen sind demgegenüber mit dem
ausländerrechtlichen Inslrumentarium zu verfolgen, nicht aber mit Handlungsanreizen durch Entzug des für die
hiesige Existenz notwendigen wirtschaftlichen Minimums.

Ohne dass es für die Entscheidung im vorliegenden Fall einer Leistungsgewährung nach S 1a Nr. . l AsylbLG darauf
ankommen dürfie, merkt der Senat an, dass sich im Rahmen des S 1a AsylbLG ein Unterschreiten des
Exislenzminimums ebenso wenig damit rechtfertigen lässt, der Ausländer habe es in der Hand, durch ein
bestimmtes Verhalten (namentlich durch Vornahme gewisser Mitwirkungshandlungen) und damit im Wege der
Selbsthilfe wieder in den Genuss ungekürrer, existenzsichernder Leistungen zu kommen (vgl- zu dieser
Problematik und den verschiedenen Autfassungen bei Unterlassen notwendiger Mitwirkungshandlungen im SGB ll
Berlit in LPK-SGB ll, S 31 Rn- 14; Rothkegel, a.a.O., S.366 zu S 31 SGB ll; lerner Davil la, Oie schärferen
Sanktionen im SGB ll tür Hilfebedürttige unter 25 Jahren ' ein Plädoyer für ihre Abschatfung, in SGb 1O, 557 tf .,
558; Lauterbach, Verfassungsrechtliche Probleme der Sanklionen im Grundsicherungsrecht, in ZFSH 2O11, 584 tl-;
Berlit, Anderungen im Sanldionsrecht des SGB ll zum 1. April 2011, in into also 2O11, 53 fi.: vgl. hierzu ferner BSG,
Urteil vom 09.1 1.201O - B 4 AS 2711O R, das im Hinblick auJ die dort streitbetangene Leistungsabsenkung wegen
Verletzung von Meldeptlichten gemäß S 31 Abs.3 SGB ll otfengelassen hat, ob die gesetzlich geregelten
Absenkungsmöglichkeiten als ein dem Grundsalz der Verhältnismäßigkeit slaatlichen Handels genügender
Ausdruck der verfassungsrechtlich bestehenden Selbsthilfeobliegenheit als Kehrseite der Gewährleistungspflicht
des Staates anzusehen sind; lerner BVerfG, Urteil vom 09.O2.2O1O, a.a.O. Rn. 134, das wiederholt vom Grundsalz
der Subsidiarität steuerfinanzierter Leistungen ausgeht)- Reist der Ausländer im Sinne des S 1a Nr. 1 AsylbLG mit
dem prägenden Motiv in das Bundesgebiet ein, Leistungen nach dem AsylbLG zu erhalten, fehlt es bereits an der
Oplion, durch eigenes Verhalten (etwa die Mitwirkung bei der Eeschaffung eines zur Ausreise notwendigen Passes
oder Passersatzpapiers) wieder höhere (ungekürzte) Grundleistungen nach S 3 AsylbLG zu erhalten; denn S 1a Nr.
1 AsylbLG knüptt gerade nichl an eine unterbliebene Mitwirkungshandlung an. Erfolgt die Leislungsküzun9
hingegen (anders als im vorliegenden Fall) nach I 1a Nr.2 AsylbLG, weil der Belroffene den Nichtvollzug
aulenthaltsbeendender Maßnahmen zu vertreten hat, so kann dieser die erwartete Mitwirkungshandlung zwar
vomehmen und aut diese Weise wieder ungekürzte Leistungen erhalten- Eine solche Verhaltenssteuerung isl aber
im Hinblick auf das dem Selbsthilfegrundsatz innewohnende Faktizitätsprinzip bei summarischer Prüfung nicht
zulässig. Denn maßgeblich ist insotern - wie generell tür die Beurteilung der Hillebedürftigkeit - die tatsächliche
Lage im zeitpunkt der Hillegewährung. Die auch nur vorübergehende Kürzung existenzsichernder Grundleistungen
zur Durchsetzung ausländerrechtlicher Mitwirkungsptlichten unterstellt jedoch gleichsam fiktiv, der Betroffene könne
zumindest eine gewisse Zeitspanne mit geringeren Leistungen überbrücken (vgl. hierzu auch Rothkegel,
Sozialhilferecht, a.a.O., Teil l l , Kap. 3 Rn. 47, der vor diesem Hintergrund allerdings nur eine vollständige
Leistungsablehnung für rechtswidrig hält).

lst die tatsächliche Lage im Zeitpunkl der Hillegewährung maßgeblich, so kann schließlich allein der Umstand, dass
der Ausländer sich im Sinne des S 1a Nr. 1 und/oder Nr. 2 AsylbLG "rechtsmissbräuchlich" bzw. nicht
ausländerrechtskonform verhalten hat, ebenlalls kein Unterschreiten des verfassungsrechtlich garantierten
Existenzminimums rechttertigen. Mag auch nachvollziehbar erscheinen, dass der Gesetzgeber mit S 1a AsylbLG
eine missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen sanktionieren will, so ändert dies doch nichts daran, dass
er die Konkretisierung des verfassungsrechtlich garantienen menschenwürdigen Existenzminimums im Rahmen
des ihm zustehenden Gestaltungsspielraums - gemäB den Vorgaben des BVerfG in seinem Urteil vom 1A.97.2012 -
an den konkreten Bedarten der Hilfebedürftigen ausrichten muss. Pflicht oder gar sozialwidriges Verhalten kann
deshalb nicht mit dem Vorenlhalten von das Existenzminimum sichemden Leistungen sanktioniert werden-
Vorangegangenes Tun lässt den verfassungsrechtlichen Anspruch aut Sicherstellung einer menschenwürdigen
Existenz vielmehr unberührt, auch wenn der Betreffende sich durch eiqenes zielqerichtetes Verhallen in seine

sebracht ha! lsg3qqb.lBothkegel, a.a.O.,rq.!q1)-
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(f) Eine verfassungskonlorme Auslegung des Rechtsbegriffs der "unabweisbar gebotenen' Leistungen in dem
dargestellten Sinne führt im Ubrigen nicht dazu, dass kein Anwendungsbereich mehr für eine
Leistungseinschränkung nach S 1a AsylbLG verbleibt und Ausländer, die unter diese Vorschrift fallen, mit anderen,
sich rechtskonform verhaltenden Leistungsemplängern unzulässig gleichbehandelt werden- Abgeseh€in davon,
dass bei summarischer Prüfung Vieles dalür spricht, einen Bezug von Leistungen nach S 1a AsylbLG (auch in einer
dem Existenzminimum entsprechenden und damit an die Leistungshöhe bei Grundleistungen wertmäßig
angeglichenen Höhe) wegen einer anderen rechtl ichen Anspruchsqualität als bei Grundleistungen nach $ 3
AsylbLG nicht lür ein Auffüllen der Vorbezugsfrist im Sinne des S 2 Abs. 1 AsylbLG ausreichen zu lassen, und dass
ggt- schon insoweil durch S 1a AsylbLG eine aui lärigcre Sichl leistungsnachteil ige Rechtsfolge einträte, sind im
Vergleich zu S 3 AsylbLG durchaus aus Empfängersicht ungünstige Abweichungen in der Leistungsform möglich.
Denn auch bei Unvereinbarkeit einer Leistungsreduzierung unter das auch nach S 3 AsylbLG einzig gesicherte
menschenwürdige Existenzminimum mit den grundrechtlichen Vorgaben kann es durchaus im Sinne von S 1a
AsylbLG als "geboten" und zugleich verfassungsmäBig erscheinen, Leistungen im Falle des $ 1a AsylbLG - soweit
möglich - anstelle von Geldleistungen verstärkt (wieder) als Sachleistungen zu gewähren, in Form von
Wertgutscheinen für Lebensmittel, von Berechtigungsscheinen für karitative Kleiderkammern (vgl. hierzu u.a.
Oppermann in juris PK, S 1a Rn- 83 fi-) oder durch Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft anstelle einer
bisher zur Verfügung gestellten Privatunterkunft (vgl. insoweit zur Fortgeltung vorrangiger Sachleistungen selbst
nach S 3 AsylbLG die Austührungen des BVerfG im Urteil vom 14.07.20'12, Rn. 135). Denkbar mag darüber hinaus
auch eine Verkürzung der Leistungszeiträume erscheinen (so auch Bothkegel, Sozialhilferecht, a.a.O., Kap.20,
Te i l  l l l  Rn.  58) .

Für den vorliegenden Fall kommt eine gerichtliche Verptlichtung zu derart einschränkenden Leistungsformen
jedoch schon deshalb nicht in Betracht, weil die Antragsgegnerin Leistungen zur Sicherung der physischen
Existenz - ohne Beschwer für die Antragsteller - weitgehend durch Geldleistungen bereits erbracht hat. Die einzig
streitbetroifenen Leistungen für die soziale Teilhabe hingegen sind wegen ihrer weitgehend der höchstpersönlichen
Festlegung unterliegenden Natur nicht anders als durch eine Barleistung'erbringbar (vgl. S 3 Abs. 1 Satz 4
AsylbLG, sowie BVerfG vom 18.07.2012, a.a.O. Rn. 134).

bb) lst S 1a AsylbLG nach allem verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass unabweisbar geboten nur
solche Leistungen sind, die das Leistungsniveau für ein menschenwürdiges Existenzminimum nicht unterschreiten,
so können die Antragsteller von der Antragsgegnerin mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der Hauptsache
höhere Leistungen durch Auszahlung des - im Beschwerdeverfahren allein noch streitbetangenen - monatlichen
Geldbetrags zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens im Sinne des S 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG
i.H.v. 120,65 EUR (Antragstellerin zu 1) bzw. 86,33 EUR (Antragsteller zu 2 bis 5) beanspruchen. Denn das BVerfG
hat die Höhe von das Existenzminimum sichernden Leistungen in seiner Entscheidung vom 18.07.2012 bis zum
lnkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung verbindlich testgelegt. Danach gehört auch der Geldbetrag nach S 3
Abs- 1 S. 4 AsylbLG, der die soziale Teilhabe sichert und den die Antragsgegnerin den Antragstellern verweigert;
zu dem durch Art. 1 Abs. 1 i.V,m. Art. 20 Abs. .l GG gewährleisteten Grundrecht auf ein menschenwürdiges
Existenzminimum (s.o.). Die Gewährung höherer monatlicher Geldbeträge als der vom SG vorläufig
zugesprochenen monatlichen Leistungen nach S 3 Abs- 1 S. 4 AsylbLG (namentlich infolge einer Fortschreibung
der Regelbedarfssälze zum O1.01.2013 gemäB S 138 i.V.m. S 28a SGB Xll) kommt hingegen nicht in Betracht.
Zwar ist eine solche Fortschreibung nach der Enlscheidung des BVerfc vom 1A.O7.2O12 auch im Rahmen der
Übergangsregelung zu beachten; die Antragsteller haben jedoch gegen die Entscheidung des Sozialgerichts kein
Rechtsmittel eingelegt,

bb) Steht den Antragstellern der vom Sozialgericht angenommene Anordnungsanspruch zu, so ist es ihnen

erst seit dem 25.O9.2O'12 (= Eingang des Eilanlrags bei dem Sozialgericht) angenommen werden. Für eine
Verpfl ichtung der Behörde zur Erbringung vorläufiger Leistungen tür Zeilen vor Inanspruchnahme einstweil igen
Rechtsschutzes besteht hingegen grundsätzlich kein Bedürfnis (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 10.
Aullage 2012, S B6b Rn. 35a m.w.N.).

b) Der Senat hält es für angemessen, die Antragsgegnerin lediglich bis zum Ende des Monats der Zustellung seiner
Entscheidung zu verpfl ichten. Denn abgesehen davon, dass Leistungen nach dem AsylbLG lediglich monatsweise
erbracht werden, erscheinl es iedenfalls nicht ausgeschlossen, dass sich die wirtschaftl ichen Verhältnisse der
Antragsteller ändern, oder dass der Gesetzgeber in Erfüllung der vom BVerfc in seiner Entscheidung vom
18.O7.20'12 gemachten Vorgaben in Kürze eine Neuregelung trifft-

Der Senat geht allerdings davon aus, dass die Antragsgegnerin für den Fall im Wesentlichen gleichbleibender
Umstände unter Berücksichtigung der vorliegenden Entscheidung auch über den zugesprochenen Zeitraum hinaus
weiterhin Leistungen in Höhe der vom BVerfc getroffenen Ubergangsregelung erbringen und diese nicht um den
Barbetrag für soziale Teilhabe kürzen wird. Anderenfalls stünde es den Antragstellern frei, erneut einstweiligen
Rechtsschutz zu suchen.

l

1. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus einer entsprechenden Anwendung des S 
.193 Abs. 1 S. ' l  SGG und folgt

der Entscheiduno in der Sache.
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I 2. Die Entscheidung über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beruht auf S 73a Abs. 1 S- 1 SGG i-V.m. S 114

ZPO. Die Bewill igung konnte erst ab dem 04-01 .2013 ertolgen, weil an diesem Tag Unterlagen über die
oersönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragstellerin beigebracht wurden-

3. Diese Entscheidung ist nicht mit der Beschwerde anfechtbar (S 177 SGG).
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LAI.{DE S SOZIALGERI CHT
RHEINLAND-PFALZ

BESCIILUSS

In dem Beschwerdeverfah ren

- Antragste,ler und Beschwerdefüh rer _

ge9en

Stadtverwaltung Koblenz, vertreten durch den Oberbürgermeister, Rechtsamt,
Gymnasialstraße 2, 56068 Koblenz

- Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin _

hat der 3, Senat des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz in Mainz am
27. MäE 201 3 durch

Richterin am Landessozialgericht Lauer
Richter am Landessozialgericht Rehbein

beschlossen:
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1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Sozlatge-
richts Kobfenz vom 24.01 .2013 geändert und die Antragsgegnerin im Wege
des Erlasses einer einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antragsteller
vorläufig für den Zeitraum ab dem 08.01.2013 bis zum 30.06.2013 den mo-
natlichen Barbetrag in Höhe von 1 37,00 € ungekürzt abzüglich der bereits
gezahlten Beträge zu gewähren. Die weitergehende Beschwerde wird zu-
rückgewiesen.

2. Die Antragsgegnerin erstattet dem Antragsteller ein Drittel der außerge-
richtlichen Kosten des Antrags- und des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

Die zulässige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang auch
begründet. Die Antragsgegnerin ist im Wege des Erlasses einer einstweiligen An-
ordnung zu verpflichten, dem Antragsteller vorläufig für den Zeitraum vom
08.01-2013 bis zum 31.05.2013 einen ungekürzten Barbetrag nach $ 3 Abs. 1
Satz 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu gewähren.

Bezüglich der Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung
verweist der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen entsprechend S 142
Abs,2 Satz 3 Sozialgerichtsgesetz (SGG) auf die zutreffenden Entscheidungs-
gründe des Sozialgerichts.

Entgegen der Ansicht des Sozialgerichts und der Antragsgegnerin liegen die Vor-
aussetzungen für die.begehrte einstweilige Anordnung in dem im Tenor benann-
1en Zeitraum vor. Bei dem Antragsteller ist nach summarischer Prüfung ohne die
Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz eine schwere Verletzung seiner

Rechte möglich.



Der Antragstel ler hat einen Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach $ 3
Abs. 1 Satz 4 AsylbLG für den Zeitraum vom 08.01.2013 bis zum 30-06.2013 hin-
reichend glaubhaft gemacht, sodass ein Anord nungsa nspruch in dem aus dem-
Tenor ersichtl ichen Umfang besteht.

Das Bundesverfassungsgerrchf (BVerfG) hat in seinem Urteil vom 18.07 -2012
(1 BvL 10/10, l  BvL 2111) festgestel l t ,  dass die Geldleistungen nach $ 3 Abs. 2

. Satz 2, Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 4 AsylbLG evident unzureichend sind, eine ge-
setzl iche Neuregelung noch nicht absehbar ist und daher die Anordnung einer
Übergangsregelung als geboten angesehen. Für eine sachgerechte Übergangs
regelung kann nach dem Urteil des BVerfG auf das Regelbedarfs-Ermittlungs-
gesetz (RBEG) zurückgegriffen werden, Der Gesetzgeber bleibt unabhängig von
dieser Übergangsregelung zu einer Neuregelung verpflichtet. Nach der Ent-
scheidung des BVerfG hat die Übergangsregelu ng zu gewährleisten, dass jede
dem AsylbLG unterfallende Person Leistungen in der Höhe erhäli, die nach den
Ermitt lungen des RBEG das jeweil ige Existenzminimum gewährleistet.

Als Folge der Entscheidung des BVerfG kommt eine Absenkung des Barbetrages
nach 5 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG auf der Grundlage des $ 1a AsylblG nach Auf-

. fassung des Senats jedenfalls für dje Zeit bis zu einer gesetzlichen Neuregelung
nicht in Betracht (Beschluss des Senats vom 07.03.201 3 - L 3 AY 6/12 B ER und L
3 AY 7112 B; LSG Berl in-Brandenburg, Beschluss 06.02.2013 - L 15 AY 2/13 B
ER). Zwar ist die Entscheidung des BverfG vom 18.07 .2012 nicht zu 5 1a AsylbLG

-ergangenundd ieseVorschr i f t f inde t indemUr te i |auchke ineErwähnung,g |e ich-

wohl ergibt sich aus dem Tenor und den Gründen des Urteils, dass eine Kürzung
des Asylba rbetrages, aus welchen Gründen auch immer, insbesondere auch untel
Berücksichtigung des $ 1a AsylbLG, nicht in Betracht kommt.

Unter Hinweis auf das Urtei l  vom 09.02.2010 (1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL al09)
hat das BVerfG in seinem Urteil vom 18.07.2012 ausgeführt, Art 1 Abs. 1 GG
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i.V.m. Art 20 Abs 1 GG begründeten einen Anspruch auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums als Menschenrecht; es stehe deutschen
und ausländischc(r Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutsch
land aufhalten, gleichermaßen zu. Inso{ern muss ein Leistungsanspruch einge-
räumt werden Dieser unmittelbare verfassungsrechtliche Leistungsanspruch ge-
währleistet das gesamte Existenzminimum durch eine einheitliche grundrechtliche
Garantie, die sowohl die physische Existenz des Menschen, also Nahrung, Klei-
dung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit, als auch die Siche-
rung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem
Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben
umfassl. Der Umfang des Leistungsanspruchs kann nicht unmittelbar aus der Ver-
fassung abgeleitet werden. Der Gesetzgeber muss ihn vielmehr konkret nach den
gesellschaftlichen Anschauungen über das tür ein menschenwürdiges Dasein Er-
forderliche, der konkreten Lebenssituation der Hilfebedürftigen sowie den jeweili-
gen wirtschaftlichen ünd technischen Gegebenheiten bestimmen. Dem Gesetzge-
ber bleibt überlassen, ob er das Existenzminimum durch Geld-, Sach- oder Diensf
leistungen sichert. Hinsichtlich des Leistungsumfangs ist entscheidend, dass der
Gesetzgeber seine Entscheidung an den konkreten Bedarfen der Hilfebedürftigen
ausrichtet. Bei der Bestimmung der Höhe der derart gebotenen Leistungen verfügt
der Gesetzgeber über einen Gestaltungsspielraum. Falls der Gesetzgeber bei der
Festlegung des grundgesetzlich geforderten Existenzminimums aber die Beson-
derheiten bestimmter Personengruppen berücksichligen will, darf er nicht pau-
schal an den Aufenthaltsstatus anknüpfen. Vielmehr sind abweichende Leistungen
für Personen mit einem bestimmten Aufenthallsstatus nur verfassungsrechtlich
zulässig, wenn deren Bedarf an existenznolwendigen Leistungen von dem ande-
rer Bedürftiger signifikant abweicht und dies folgerichtig in einem inhaltlich trans-
parenten Verfahren anhand des tatsächlichen Bedarfs gerade dieser Gruppe be-
legt werden kann. Ob und in welchem Umfang der Bedarf an existenznotwendigen
Leistungen für Leistungsberechtigte mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht in
Deutschland gesetzlich abweichend von dem gesetzlich bestimmten Bedarf ande-
rer Hilfebedürftiger bestimmt werden kann, hängt allein davon ab, ob wegen eines
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nur kurzfristigen Aufenthalts konkrete Minderbedarfe gegenüber Hilfsempfängern
mit Da ueraufenthaltsrecht nachvollziehbar festgestellt und bemessen werden körr-
nen. sofern sich tatsächiich Minderbedarfe bei einem nur kurzfristigen Aufenthalt
festslel len lassen, muss der Gesetzgeber außerdem sicherstel len, dass die Um_
schreibung dieser Gruppe hinreichend zuverlässig tatsächl ich nur diejenigen er-
fasst, die sich regelmäßig nur kurzfristig in Deutschland aufhalten_ Das BVerfG
führt im weiteren ausdrücklich aus, dass insbesondere migrationspolitische Erwä-
gungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüch inge niedrig zu halten, um
Anreize für wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich even-
tuel l  hohes Leistungsniveau zu vermeiden, von vornherein kein Absenken des
Leistungsstandards unter das psychische und soziokulturel le Existenzminimum
rechtfertigen können (vgl. hierzu Beschlussempfehlung und Bericht des Aus_
schusses für Famil ie und Senioren - 1 3. Ausschuss - vom 24.05.1993
- BT-Drucksache 1215008, Seite 13 f). Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Men_
schenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.

Wird $ 1a AsylbLG nach Maßgabe dieser Grundsätze angewendet, so führt dies
dazu, dass der Begriff der ,,im Einzelfall unabweisbar gebotenen" Leistungen ver-
fassungskonform auszulegen ist. Das heißt, selbst bei Vorliegen der tatbestand-
l ichen Voraussetzungen für eine Absenkung der Leistungen muss für den Leis-
tungsberechtigten das verfassungsrechtltch gesicherte Existenzminimum gesichert
sein. Bis zu einer Neufestsetzung der Leistungen durch den Gesetzgeber ist für

sen, was nach dem Grundgesetz für Leistungsberechtigte im Sinne des g 1
AsylbLG das nicht zu u nterschreitende Existenzminimum bedeutet, maßgeblich.
Die ,,unabweisbar gebotenen" Leistungen fallen mit dem vom BVerfG um-
schriebenen Existenzminimum in der Folqe zusammen.

Da es sich um die Existenz sichernde Leistungen handelt ist der Anordnungsgrund
gegeoen.

6 -



- 6 -

Der Senat hat die Dauer der Verpflichtung der Antragsgegnerin zur vorläufigen
Leistungsgewährung bis zum 31.05.2013 begrenzt, um der Vorläufigkeit des Ver-
fahrens des einstweiligen Recntsschutzes Recnnung zu tragen

lm Ubrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf den Erlass einer einstweiligen An-
ordnung mit der Verpflichtung der Antragsgegnerin, ihm vorläufig den Asytbar-
betrag im Zeilraum vor dem 08.01.2013 zu zahlen. Das Sozialgericht Koblenz hat
zutreffend ausgeführt, dass ein Anordnungsgrund nicht gegeben ist. Zur Ver-
meidung von Wiederholungen nimmt der Senat nach $ 142 Abs. 2 Satz 3 SGG auf
die insoweit zutreffenden Entscheid ungsgründe des Sozialgerichts, denen er sich
anschl ießt, Bezug.

Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf Verpflichtung des Antragsgegners, ihm
vorläufig Kosten zu gewähren iür eine Matratze, einen Lattenrost, Stühle, einen
Staubsauger und ein Sofa. Der erforderliche Anordnungsgrund ist nicht glaubhaft
gemacht. Der Antragsteller ist verpflichtet, entsprechende Gegenstände zunächst
bei der Antragsgegnerin zu beantragen. Dies hat er nach den dem Senat vor-
l iegenden Unteriagen nicht getan. lm Übrigen ist auch nicht glaubhaft gemacht,
dass es an entsprechenden Möbelstücken fehlt bzw. die bei ihm vorhandenen
nicht mehr brauchbar sind.

Der Antrag des Antragstellers, die Antragsgegnerin im Wege des Erlasses einer
einstweiligen Anordnung zu verpflichten, rhm eine neue Wohnung zuzuweisen,
kann keinen Erfolg haben. Einen Anordnungsgrund hat er nicht glaubhaft ge-
macht. Zwar behauptet der Antragsteller die Wohnung sei von Schimmel befallen,
aber differenzierte Angaben, wo und in welchem Umfang dies der Fall sei, fehlen.
Bei seiner Antragstellung beim Sozialgericht Koblenz efklärte der Antragsteller zur
Niederschrift, es seien Renovierungsarbeiten erforderlich. Hinweise auf eine

nachhaltige Beernträchtigungen der Gesundheit des Antragstellers wegen Schim-
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mel,  d ie einen unverzügl ichen Auszug aus seiner Wohnung erforder l ich machen,
fehlen. Es ist nach dem Sachvortrag des Antragsteller nicht als glaubhaft gemacht

anzusehen, dJSs nachhalt igc Gesu ndheitsbeeinträcht igungen zu befürchten sind,
für den Fal l ,  dass er in seiner Wohnung verbleibt .

Das Vorbringen des Antragstellers, seine Anträge auf Zuweisung einer anderen
Wohnung, die er in der Vergangenheit  gestel l t  habe, seien nicht beschieden wor-
den, vermag keinen Anordnungsgrund zu begründen. Eine Ei lbedürf t igkei t  resul-
tiert daraus nicht. Falls über vom Antragsteller an die Antragsgegnerin gestellte

Anträge binnen einer angemessenen Fr ist  nicht entschieden wird,  hat er unter den
Voraussetzungen des g 88 Abs. '1 SGG die Mögl ichkei t  e ine Untät igkei tsklage zu
erheben.

Die Kostenentscheid ung beruht auf einer enlsprechenden Anwendung des $ 193
SGG.

Der Beschluss ist  unanfechtbar ($ 1 7 /  SCG).

gez. Curkoviö gez. Rehbein gez. Gisela Lauer

i  &si : :h : , ' , r , - ' t , , r4 .  j , ,
i!5iäEi;r-dor-c;*.c.r,;, r.:_, r,."


